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Schreiben des Staatsministeriums vom 30. Januar 2024:

Im Hinblick auf den Beschluss der Landesregierung vom 11. Juli 1979 und die 
zwischen Landtag und Landesregierung getroffenen Absprachen darf ich Ihnen 
Kenntnis vom Entwurf des Fünften Staatsvertrags zur Änderung medienrecht
licher Staatsverträge (Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) geben.

Die Rundfunkkommission der Länder nahm den erarbeiteten Staatsvertragsent
wurf in der Sitzung vom 13. Dezember 2023 zur Kenntnis. Der Staatsvertrags
entwurf wurde anschließend in der Zeit vom 14. bis 19. Dezember 2023 von 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Umlaufverfahren 
beschlossen. 

Die Landesregierung hat dem Staatsvertragsentwurf sowie der Unterzeichnung 
durch den Ministerpräsidenten in der Sitzung des Ministerrats vom 30. Januar 2024 
zugestimmt. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder nehmen 
in Aussicht, den Staatsvertrag bis zum 7. März 2024 zu unterzeichnen. Im An
schluss an die Unterzeichnung wird dem Landtag von Baden-Württemberg der 
Entwurf eines Zustimmungsgesetzes vorgelegt werden. Dessen Verabschiedung 
wird bis Mitte 2024 angestrebt. Der Fünfte Medienänderungsstaatsvertrag soll 
zum 1. Oktober 2024 in Kraft treten.

Der Entwurf sieht Änderungen im Medienstaatsvertrag und im Jugendmedien
schutzStaatsvertrag vor. Nachfolgend möchte ich Sie ergänzend über die wesent
lichen Inhalte unterrichten. 

Die Regelungen dienen in erster Linie der Anpassung an das Digitale-Dienste-
Gesetz des Bundes (DDG) und den Digital Services Act der Europäischen Union 
[DSA; VO (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
19. Oktober 2022]. Diese Anpassungen werden notwendig, nachdem der DSA 
zum 17. Februar 2024 vollständig in Kraft tritt und der Bund beabsichtigt, die 
dortigen Vorgaben im DDG umzusetzen. In diesem Zuge wird das Telemedien
gesetz außer Kraft treten bzw. in das DDG überführt. Der Entwurf des Fünften 
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Medienänderungsstaatsvertrags vollzieht diese Änderungen nach. Neben haupt
sächlich redaktionellen Änderungen ist vorgesehen, die Landesmedienanstalten 
in Anknüpfung an die bisherigen Zuständigkeiten im Bereich des Jugendmedi
enschutzes als zuständige Behörden zu benennen. Die bestehende Regelung des  
Telemediengesetzes zu den von Anbietern von VideoSharingDiensten vorzuhal
tenden Meldeverfahren für Nutzerbeschwerden wird in den Jugendmedienschutz
Staatsvertrag überführt und an den DSA angepasst.

Der Entwurf des Fünften Medienänderungsstaatsvertrags enthält darüber hinaus 
eine klarstellende Änderung der Regelungen zur Regionalfensterverpflichtung 
im privaten Rundfunk. Entsprechend der bisherigen tatsächlichen Gegebenheiten 
soll im Sinne der Meinungsvielfalt weiterhin gewährleistet werden, dass die Ver
pflichtung zur Veranstaltung der Regionalfenster zwei unterschiedliche private 
Fernsehveranstaltergruppen trifft.

Ich darf abschließend darauf hinweisen, dass der Entwurf des Fünften Medien
änderungsstaatsvertrags die Regelungen des DDG auf Basis des von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurfs antizipiert. Dieser befindet sich noch in Be
ratungen. Änderungen am DDG mit inhaltlichen Auswirkungen auf den Entwurf 
des Fünften Medienänderungsstaatsvertrags werden nicht erwartet. Notwendige 
redaktionelle Änderungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Die Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hat die Rundfunkkom
mission der Länder aus diesem Grunde ermächtigt, bis zur Unterzeichnung des 
Staatsvertrags notwendige Anpassungen vorzunehmen. Im Interesse der Rechts
klarheit und einer zeitnahen Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben sowie 
im Hinblick auf die nicht unerhebliche Verfahrensdauer des Staatsvertragsverfah
rens wurde auf Länderebene beschlossen, das Verfahren zur Anpassung des Fünf
ten Medienänderungsstaatsvertrags an das DDG parallel zum Gesetzgebungsver
fahren auf Bundesebene durchzuführen. 

Hassler
Staatssekretär
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